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15. Satzung zur Änderung der Promotionsordnung der Universität Konstanz, 
hier: Änderung der Fachspezifischen Regelungen des Fachbereichs  
Wirtschaftswissenschaften 

vom 8. Juli 2025 

Aufgrund von § 38 Abs. 4 Satz 1 Landeshochschulgesetz (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 
2005 (GBI S. 1), zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 
Nr. 114), hat der Senat der Universität Konstanz in seiner Sitzung am 11. Juni 2025 die nach-
folgende 15. Satzung zur Änderung der Promotionsordnung der Universität Konstanz in der 
Fassung vom 22. Juni 2015 (Amtl. Bekm. 32/2015), berichtigt am 7. Juli 2015 (Amtl. Bekm. 
48/2015), zuletzt geändert am 20. Februar 2025 (Amtl. Bekm. 12/2025), hier: Änderung der 
Fachspezifischen Regelungen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, beschlossen. 
Die Rektorin der Universität Konstanz hat der Änderung der Promotionsordnung  
gemäß § 38 Abs. 4 Satz 1 LHG am 8. Juli 2025 zugestimmt. 
 

Artikel 1 
Änderung der Fachspezifischen Regelungen  
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften  

Die Fachspezifischen Regelungen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften wer-
den wie folgt geändert: 

Art. 7 (Mündliche Prüfung) wird wie folgt geändert:  

1. In der Überschrift wird in der Klammer die Angabe „§13“ durch die Angabe „§12“ 
ersetzt.  

2. Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
„(1) Die mündliche Prüfung erfolgt als Kolloquium über die Dissertation.“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1. Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

2. Promovierende, die vor Inkrafttreten dieser Änderung angenommen wurden, kön-
nen beantragen, dass die mündliche Prüfung nach den bislang geltenden Bestim-
mungen durchgeführt wird.  

Konstanz, 8. Juli 2025 
 
 

gez. 

Prof. Dr. Katharina Holzinger 
- Rektorin - 
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